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Beratungsgegenstand 
 
Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Northeim und den Städten und  
Gemeinden für die Steuerung der Windenergie im Landkreis Northeim 
 

 
 

Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Gemeinde Kalefeld beschließt, die vorliegende Kooperationsvereinbarung zwi-
schen dem Landkreis Northeim und den Städten und Gemeinden für die Steuerung der Wind-
energie im Landkreis Northeim mit nachfolgender Änderung unter Artikel II zu schließen: 
 
„Im Landkreisgebiet ist ein einheitlicher Abstand zu Siedlungsgebieten, mindestens 1.000 m, 
für Neuanlagen sichergestellt.“. 
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Sachbericht zur Vorlage 
 
Das derzeit gültige Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Northeim aus dem 
Jahr 2006 weist keine Vorrang- oder Eignungsgebiete für die Windenergie aus. Die Steuerung 
der Windenergie soll über die vorbereitende Bauleitplanung der Gemeinden erfolgen. 
 
Mit Änderung des Landes-Raumordnungsprogrammes (LROP) im Jahr 2008 wurde folgendes 
Ziel verbindlich für die Regionalen Raumordnungsprogramme festgelegt und hat in der aktu-
ellen Fassung des LROP aus 2017 unverändert Bestand: 
 
„Für die Nutzung von Windenergie geeignete raumbedeutsame Standorte sind zu sichern und 
unter Berücksichtigung der Repowering-Möglichkeiten in den Regionalen Raumordnungspro-
grammen als Vorranggebiete oder Eignungsgebiete Windenergienutzung festzulegen.“ 
 
Es können Vorranggebiete mit der sogenannten Ausschlusswirkung oder Vorranggebiete 
ohne Ausschlusswirkung ausgewiesen werden. „Ausschlusswirkung“ bedeutet in diesem Zu-
sammenhang, dass die gemäß Baugesetzbuch im Außenbereich priviligierten Anlagen nur 
innerhalb der Vorranggebiete errichtet werden dürfen. Voraussetzung für eine Vorangebiets-
ausweisung mit Ausschlusswirkung ist eine nachvollziehbare Untersuchung des gesamten 
Planungsraumes (also des Landkreises Northeim), eine einheitlich Abschichtung der Kriterien 
zum Ausschluss der Flächen (sogenannte harte und weiche Tabuzonen), eine Abwägung der 
verbleibenden Potenzialflächen und die Bereitstellung von substanziellen Raum für die Wind-
energie. 
 
Eine Konzentration der Windenergieanlagen auf geeigneten Flächen und die Sicherstellung 
eines Mindestabstandes der Anlagen zu Ortschaften und Wohnbebauung im Außenbereich,         
die über die harte Tabuzone von 400 m hinausgeht, ist nur mit einer Planung von Vorrangge-
bieten mit Ausschlusswirkung zu erzielen. 
 
Zurzeit läuft das Verfahren zur Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogrammes 
für den Landkreis Northeim. Alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben sich beteiligt 
und ihre Anregungen, auch zum Thema Windenergie, vorgebracht. 
 
Danach haben sich bis auf eine Stadt die Kommunen für die Ausweisung von Vorranggebie-
ten mit Ausschlusswirkung im Zuge der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungspro-
grammes durch den Landkreis Northeim ausgesprochen. 
 
In der HVB-Tagung am 23.05.2018 ist das Thema Windenergie diskutiert worden. Es ist an-
geregt worden, eine Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Northeim für die Steuerung 
der Windenergie im Landkreis Northeim zu schließen. Als Anlage ist die vorbereitete Koope-
rationsvereinbarung, die von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden unterschrieben 
werden soll, beigefügt. 
 
Verwaltungsseitig wird empfohlen, die Kooperationsvereinbarung mit nachfolgender Ände-
rung unter Artikel II zu schließen: 
 
„Im Landkreisgebiet ist ein einheitlicher Abstand zu Siedlungsgebieten, mindestens 1.000 m, 
für Neuanlagen sichergestellt.“. 
 
 
 



 3 

Bemerkungen / Änderungsbeschluss / Angaben zum Mitwirkungsverbot 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
keine   Betrag Kostenstelle Haushaltsjahr 
Ertrag    
Aufwand    
 
Die Haushaltsmittel stehen      stehen nicht     stehen teilweise zur Verfügung 

 
Vorlage          Anlagen: 1  
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